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1.
[) [)}p zeichner!:sche ].'arste]]-ung des Ëebauungsp]ane6, wozu die E.rk].ärunë; der Signaturen gehört, ist in VerËiÜdung litt diesen Er

].äußerungen niassge benni für:

a) al-chsanötauEHÖic, er$bauponzzEzSiicheäurvorscerJ-rzen)($ 2o
Ab s . l

b) äie zu seiner Very/irklichung zu -treffenden l.:assna,innen zur
Ordnung.des Grund und Bo(ienß.und der Bebauung ($$ 23 bis 59,
61 uns 62 des Aufbbaugesetzes).

2) 1;asse und Punkte deT zeichnerisc]len barste]].una sind für dieUbertra.gunn in die Vfirk]ichkeit nur vertbind].ich, soweit es sich
ha.nde].t um :

Fahrbb ahnbbreit en ,
]3 aufl.acht ].i ni e n .
Vo rgartenlinien.

11 .

l)a,s von d em vo rli
stäbe A bbi.s C4 v/j.
Bediirfnisse aufge
geli et .

lll .

Zur ordnung des Grund und Bodens v/erden folgende
fen:

.assnahnen ergrif

1) Für säLitliche Strassen und ./ege in dem IBaugetbiet ist äie {iber-
führung von Grundflächen des Gemeinbedarfs in das Eigentum de:r
Gemeinde no twendig
])ie bbetroffenen Grundstücksflächen sind aus der zeichnerischen
l)anstellung in Veröbindung mit der punktierten Darstellung deß
a,].ten Zustandes ersicht].ich.

2) [m jesu.ten unter ].]
d e r]. i c.h .

genannten Gebbi et :i. st ei ne anlegung error--

3) Sov/eit die Än';/endung des $ 24 deß Aufbaugesetzea für die tlbber-
führung der Flächen des Geiüeinbeäarfß i.n äas Eigenbau der Gel:-ein-
de nicht ausreicht, und eine gütliche .einigung nicht mööalich ist,
wird die .Durchführung von Enteignungsverfahren erfolgen.

lv.
Zur C:rdnung der IBebauung wi.rd folgendes bestitJnt
A 411g eneine s

Die ii:t der zeichnerischen .Darstellung vorgesehenen vorderen Eau
f[ucht[inieil sind bei a]]en ]Teubbauten unbedingt einzuha].ten, je
doch kann die --'cJHteTe Baupolizeibbehörde- Abbvfeichungen zulassen,
wenn nicht erhebbliche öffentliche Interessen da,gegen sprechen.
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Vorschriften fur die Bebauung· 

Es kort; überwiegend offene Beweise in Betracht. Es werden Einzel­ 
und Doppelauen mit Nebenanlagen für hauswirtschaftliche Zwecke,Wie 
ieschküchen, Gartenhäuser, Kleintierställe sowie Einzelgaragen für 
Personenkraftwagen zugelassen. 

Die Höhe der Beuten richtet sich nach der Kennzeichnung im Bebauungs­ 
plan. Die l-stöckigen Bauten müssen mit Satteldchemn, mit einer Dach­ 
neigung von mindestens 5o° ausgestattet sein. Bei 2-stückigen Bauten 
wird die Dachform durch die -Untere Baupolizeibehörde- besimmt. 

Die 9tellun der Wohngebäude mit Giebelseite oder Traufe zur Strasse 
wird durch die Einzeichnung im Teilbebauungsplan bestimmt, 
Putzart; und Farbe der Häuser wird im Rahmen der baupolizeilichen Ge­ 
nehnigung festgelegt. Zugelassen sind nur helle Pastelltöne. 
Doppelhäuser müssen in Baugestaltung und ussenenst;rich aufeinander 
abgestimmt sein. Die Geschohöhe der Nebengebäude darf nicht über 
2,2o m, Kniestock nicht über o,o m im lauerma, und Deckneigung 
nicht über 5o0 betragen. 
Die Vorgartenlinien sind durch lebende Hecken einzuzäunen. Soweit 
für den Ubersang Einfriedigungen gewünscht werden, sind sie als ein­ 
fache Holzzäune nach Anordnung der -Unteren Baupolizeibehörde- mit 
Höhe nicht über l m auszuführen 
Stellbauen können bei traufseitigen Häusern als Verbindungsbauten 
zwischen 2 Wohnhäuser oder als Einzelgebäude jeweils gekoppelt für 
2 Parzellen hinter die olngebäude auf Lücke gesellt werden. 
Bei giebelseivigen Häusern sind sie in jedem Fall getrennt hinter der 
rückiärtigen Grenze der lohnnäuser als Sonderbauten aufzuführen. 
Solene keine öffentliche Kanalisation vorlenden ist, sind Schmutz­ 
wässer in Jauchegruben einzuleiten. Fells anstelle der Jauchegruben 
Kläranlegen angelegt werden sollen, sind sie n einen Vorfluter oder 
an eine Versickerung nach Messgabe der dafür einzuholenden Wasser­ 
rechtlichen Genehmigung anzuschliessen, 

Die Aofülrung des anfallenden egenassers wird bei der Herstellung 
der Strasse endgültig geregelt. Bis dahin ist je@er Bauherr verpflich­ 
et, für eine Beseitigung zu sorgen, die weder die Gemeinde als Be­ 
sier der Strassen und iege, noch die jeweiligen lechbern beeinträch­ 
tigt6. 

Reihenfolge der Ausführungsnassnahgen: 
Die Verwirklichung des Peilbebauungsplanes hängt von den der Geleinde 
Kleinkarlbech und den privaten Bauherrn zur Verfügung stehenden litteln 
ab. 
Die Reihenfolge wird von dem Bedarf der ohnungssuchenden bestimmt 



Im Vollzuge des j 19(2) dss Au!baugcsetzos 
vom 1. 8. 199 
mit RE. v._1._5,955.A.&T--3,, 
Tcb. Nr.- ~25.1/ssin Verbindung 
mit den Bebauungsplan vom_3._ 0. t95 
genehmigt. 
NecctatWeitraß, den._1..224953 
Der Regierungspräsident der Pfalz 

-bauabteilung­ 
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